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hergestellt oder in dieses Gebiet eingeführt, noch ver
breitet werden.

(2) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind antihumani
stische Schriften, bildliche Darstellungen und andere 
Gegenstände, die zum Zwecke verfaßt, hergestellt oder 
geeignet sind, insbesondere bei Jugendlichen Neigungen 
zu Grausamkeit, Menschenverachtung, Rassen- und 
Völkerhaß, Mord, Gewalttätigkeit und anderen Ver
brechen sowie geschlechtliche Verirrungen zu wecken 
und die damit durch Inhalt und Tendenz die Interessen 
aller friedliebenden Menschen und das geistige und 
sittliche Wohl der Kinder gröblich verletzen. Hierunter 
fallen auch Darstellungen und andere Gegenstände und 
Schriften, die faschistische oder militaristische Ide
ologien verherrlichen.

(3) Die Erziehungspflichtigen sind dafür verantwort
lich, daß Kinder und Jugendliche Schund- und Schmutz
erzeugnisse nicht in die Hand bekommen. Sie sind ver
pflichtet, ihnen diese abzunehmen. Sie haben dafür zu 
sorgen, daß Kindern und Jugendlichen ihrem Alter ent
sprechende, geeignete fortschrittliche Jugendliteratur zu
gänglich gemacht wird.

(4) In Schulen, Heimen, Lehranstalten, Lehrwerk
stätten, Ferienlagern und anderen Einrichtungen dieser 
Art sind durch den Leiter regelmäßig Kontrollen nach 
Schund- und Schmutzerzeugnissen zu veranlassen.

(5) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind selbständig 
durch die Deutsche Volkspolizei einzuziehen und zu ver
nichten. Wer in den Besitz solcher Erzeugnisse gelangt, 
ist zur Ablieferung an die Deutsche Volkspolizei ver
pflichtet. Eine Entschädigung für die Einziehung wird 
nicht gewährt.


